
 

Neue Regeln von der Bundes-Regierung 
 
Ein Text in Leichter Sprache. 

 

 

Liebe Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen! 
 

Die Bundes-Regierung hat neue Regeln beschlossen. 
Zum Schutz vor dem Corona-Virus. 

 
Das sind die neuen Regeln. 

Sie gelten überall in Deutschland. 

 

Groß-Veranstaltungen:  
Veranstaltungen mit mehr als 1.500 Personen 

bleiben weiterhin verboten.  

Zum Beispiel große Musik-Konzerte. 

Das Verbot gilt bis zum 31. Dezember 2020. 

 

Corona-Test: 
Der Corona-Test für Reise-Rückkehrer  

aus Risiko-Gebieten ist weiterhin kostenlos.  

Aber: 

Wer aus einem Nicht-Risiko-Gebiet zurück kehrt, 

muss den Corona-Test ab sofort selbst bezahlen. 
 

 



 

Schulen: 
Die Bundes-Regierung will  

alle Schulen mit Geld unterstützen. 

Mit 500 Millionen Euro für Computer und Internet. 

Denn: 

Der Unterricht in den Schulen 

soll digital werden. 

Also zum Beispiel: 

• Unterricht am Computer. 

• Lernen mit Lern-Apps. 

 

Straf-Geld: 
Wer falsche Kontakt-Daten angibt. 

Zum Beispiel beim Besuch im Restaurant. 

Oder bei einer Veranstaltung:  

Der muss 1.000 Euro Strafe bezahlen. 

 

Belüftung: 
In öffentlichen Gebäuden 

sollen bessere Lüftungs-Anlagen gebaut werden. 

Damit sich weniger Menschen mit dem  

Corona-Virus anstecken. 

Die Bundes-Regierung zahlt deswegen: 

500 Millionen Euro an die Bundes-Länder. 

 
 
  



 

AHA-Regel: 
Die bekannten Hygiene-Regeln gelten weiterhin:  

A wie Abstand halten. 

H wie Hände waschen. 

A wie Alltags-Maske tragen. 

   Oder Mund-Nasen-Schutz oder Visier. 

 

Aber:  

Es kommen 2 neue Buchstaben mit Regeln dazu: 

C wie Corona-Warn-App nutzen. 

L wie Lüften . 
 

 

Weitere neue Infos zu den Corona-Regeln finden Sie: 

Auf der Internet-Seite der Bundes-Regierung. 

Dafür klicken Sie hier. 
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